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Einleitung 

"Das Legalitätsprinzip (wie es heute gehandhabt wird) 

und die gegenwärtige Gerichtspraxis können im 

Zeitalter des rasanten technologischen Wandels 

Gesetz- und Verordnungsgeber überfordern, Verfahren 

blockieren und Innovationen hemmen. Ein eng 

verstandenes Legalitätsprinzip führt häufig zu einem 

Regelungsumfang und zu einer Regelungsdichte, die 

Gesetzgeber wie Rechtsanwender kaum bewältigen 

können. Wo gleichwohl eine präzise gesetzliche 

Regelung angestrebt wird, sind die Ergebnisse nicht 

überzeugend, ja abschreckend […]" 
 

     (NZZ, 10. August 2016) 
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Stufe und Bestimmtheit von Normierungen 

"Wichtiges" gehört ins Gesetz 

(Erfordernis der Gesetzesform) 

Genügend bestimmte Norm 

(Erfordernis des Rechtsatzes) 
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- Eingriffsintensität 

- Zahl der Betroffenen 

- Finanzielle Auswirkungen 

-  Akzeptanz und politische Bedeutung 

(- Eignung und Flexibilität) 

Was ist wichtig? 
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BGE 131 II 13 ff. 

"Der Grad der erforderlichen Bestimmtheit lässt sich nicht 
abstrakt festlegen. Der Bestimmtheitsgrad hängt unter 
anderem von der Vielfalt der zu ordnenden Sachverhalte, von 
der Komplexität und der Vorhersehbarkeit der im Einzelfall 
erforderlichen Entscheidung, von den Normadressaten, von der 
Schwere des Eingriffs in Verfassungsrechte und von der erst 
bei der Konkretisierung im Einzelfall möglichen und sach-
gerechten Entscheidung ab … Für den Bestimmtheitsgrad sind 
auch die Flexibilitätsbedürfnisse zu beachten." 
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Die Statuten einer öffentlich-rechtlichen Alpgenossenschaft stellen einen 

rechtsetzenden Erlass dar, dessen Rechtmässigkeit das Verwaltungsgericht 

vorfrageweise bei der Prüfung einer gestützt darauf ergangenen Verfügung beurteilen 

kann […] Auch die Verweigerung des Jagdpatentes stellt einen schwerwiegenden 

Eingriff in die Rechte des Betroffenen dar, weswegen der Gesetzgeber die 

Verweigerungsgründe in einem Gesetz im formellen Sinn normierte […] Wenn der 

Beschwerdeführer sein Vieh statt auf den Alpweiden auf der Heimwiese zu sömmern 

hätte respektive dieses auf Kosten der Wintervorräte im Stall durchfüttern müsste, 

hätte dies für ihn nicht nur finanzielle Einbussen […]. Der Ausschluss aus der 

Alpgenossenschaft stellt somit nach der Auffassung des streitberufenen Gerichts eine 

Rechtsnorm dar, die wegen ihrer Wichtigkeit in einem Gesetz im formellen Sinn 

enthalten sein müsste ("Erfordernis der Gesetzesform"). Für die Umschreibung der 

Wichtigkeit zieht die herrschende Lehre insbesondere folgende Kriterien heran: 

Intensität des Eingriffs, Zahl der von einer Regelung Betroffenen, Finanzielle 

Bedeutung, Akzeptierbarkeit […] Die Rüge des Beschwerdeführers, wonach der 

Ausschluss aus der Alpgenossenschaft und den Alpweiderechten auf einer 

ungenügenden gesetzlichen Grundlage beruhe und insoweit das Legalitätsprinzip 

(Art. 5 BV) verletze, erweist sich nach dem Gesagten als begründet […] 



Prof. Dr. Felix Uhlmann 26 

Stufe und Bestimmtheit von Normierungen 

Gesetzliche Grundlage 

Verordnung 

der Regierung 

Verordnung unterer 

Verwaltungseinheiten 

(Art. 48 RVOG) 

Recht eines untergeordneten 

(oder anderen) 

Gemeinwesens 

Private Rechtsnormen 

Recht eines dezentralen 

Verwaltungsträgers 
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BVGer, Urteil A-5627/2014 vom 12. Januar 2015 

"Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die 
Verfassung ausgeschlossen ist […], in einem Gesetz im formellen Sinn 
enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes 
Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, das 
heisst die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst 
enthalten sind." 
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=  
 

"Wichtiges" gehört ins Gesetz? 
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Gesetzliche Grundlage 

Gesetzesvertretende  

Verordnung 

Gesetzliche Grundlage 

Vollziehungs- 

verordnung 

Abgrenzung gesetzesvertretende Verordnung – Vollziehungsverordnung  

Keine Delegation! 
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1. Legalitätsprinzip im Abgaberecht 

2. Legalitätsprinzip und Aussenpolitik 

3. Legalitätsprinzip in der Leistungsverwaltung 

4. Legalitätsprinzip und administrative Hilfstätigkeit 

5. Legalitätsprinzip im Sonderstatusverhältnis 

6. Legalitätsprinzip und Benutzung öffentlicher Sachen 

7. Polizeiliche Generalklausel 
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7. Fazit 
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Neuer Gesetzgebungsleitfaden des Bundes 

https://www.bj.admin.ch/bj/de/home/staat

/legistik/hauptinstrumente.html 
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Neuer Gesetzgebungsleitfaden des Bundes 
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Gemeinwesen im Abstimmungskampf 

Medienmitteilungen  

 

26. September 2018  

 

Für ein neues Fussballstadion und 299 gemeinnützige Wohnungen  

Volksabstimmung vom 25. November 2018  

 

Am 25. November 2018 stimmen die Zürcherinnen und Zürcher über die 

Zukunft des Areals Hardturm ab. Geplant sind ein neues Fussballstadion 

für 18 000 Fans, insgesamt 299 gemeinnützige Wohnungen sowie zwei 

Hochhäuser mit 570 Wohnungen und vielfältigen Gewerberäumen. Der Bau 

des Stadions sowie der Wohnungen wird privat finanziert, ein städtischer 

Betriebsbeitrag an das Stadion ist nicht vorgesehen. Zudem erhält die Stadt 

Zürich jährliche Baurechtszinse in der Höhe von 1,2 Millionen Franken. Ab 

der Saison 2022/23 soll der Ball im neuen Stadion rollen.  
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VGer. ZH, VB.2018.00771 vom 6. Februar 2019 

4.2.5 Aus dem Ausgeführten erhellt, dass die Kritik der Beschwerdeführer an 
der Medienmitteilung des Beschwerdegegners mit Bezug auf den von der 
Abstimmungsvorlage tangierten gemeinnützigen Wohnungsbau teilweise 
berechtigt ist. Problematisch erscheint sodann, dass eine Medienmitteilung 
einer zuständigen Behörde grundsätzlich geeignet ist, die Berichterstattung in 
den Medien zu beeinflussen, welche wiederum auf die Meinungsbildung der 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger ohne Zweifel Einfluss nimmt, worüber 
sich auch der Beschwerdegegner im Klaren sein musste. Das Teilprojekt des 
gemeinnützigen Wohnungsbaus dürfte sodann für die Annahme oder 
Ablehnung des Gesamtprojekts bzw. der Abstimmungsvorlage durch die 
Stimmberechtigten vorliegend keine nur marginale Bedeutung gehabt haben. 
Die irreführenden bzw. falschen Aussagen betrafen mithin nicht bloss 
untergeordnete Punkte der Abstimmungsvorlage. Entsprechend ist die 
Medienmitteilung an sich mit nicht unerheblichen Fehlern behaftet.  
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BGer., Urteil 1C_216/2018 vom 10. Dezember 2018   

6.1. Ein Kanton darf sich gemäss jüngster bundesgerichtlicher 
Rechtsprechung in den Abstimmungskampf auf Bundesebene 
einbringen, wenn ihn der Ausgang der Abstimmung namhaft betrifft, 
etwa wenn die Auswirkungen einer Vorlage für die kantonalen 
Kompetenzen oder für die Infrastruktur von Kantonen bedeutend sind 
oder wenn das Resultat der Abstimmung mit erheblichen finanziellen 
Auswirkungen für die Kantone verbunden ist; allerdings müssen sich 
die kantonalen Interventionen diesfalls an den Kriterien der 
Sachlichkeit, der Verhältnismässigkeit sowie der Transparenz messen 
lassen, wie sie auch für den Bundesrat gelten (Urteil 1C_163/2018 
sowie 1C_239/2018 vom 29. Oktober 2018 E. 6.5, zur Publikation 
vorgesehen).  
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Gemeinwesen im Abstimmungskampf 

BGer., Urteil 1C_216/2018 vom 10. Dezember 2018  

Wenn nicht eine Mehrheit der Kantone im erforderlichen Ausmass 
betroffen ist, liegt es in der alleinigen Kompetenz der Kantons-
regierungen als die Kantone repräsentierende Behörden, sich im 
Namen ihres Kantons in einen eidgenössischen Abstimmungskampf 
einzuschalten. Bei durchgehend oder mehrheitlich starker Betroffenheit 
der Kantone erachtet die neue bundesgerichtliche Rechtsprechung 
auch als zulässig, dass die Konferenz der Kantonsregierungen, die im 
Namen der Gesamtheit oder Mehrheit der Kantone auftreten kann, sich 
im Vorfeld einer Abstimmung auf Bundesebene öffentlich äussern und 
eine Abstimmungsempfehlung abgeben kann. Interventionen von 
Fachdirektorenkonferenzen, deren Legitimität, Meinungsbildung und 
Vertretung nach Aussen nicht evident und transparent sind, müssen 
aber von einer solchen Öffnung ausgeschlossen bleiben (Urteil 
1C_163/2018 sowie 1C_239/2018 vom 29. Oktober 2018 E. 6.5.2, zur 
Publikation vorgesehen).  
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